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Der Bürgermeister 
 
 
 Bekanntmachung 
 --------------------------- 
 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss 
des Rates der Stadt Eschweiler hat in seiner 
Sitzung am 10.11.2005 die Aufhebung des 
Beschlusses zur Aufstellung der 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes 63 – Dürener 
Straße/Südstraße – vom 25.10.1990 sowie 
die Aufstellung der 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes 63 – Dürener Straße/Südstraße 
- gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in 
der zurzeit geltenden Fassung im Sinne des 
§ 30 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Eschweiler. 
Die Abgrenzung ergibt sich aus dem nach-
stehend abgedruckten Kartenausschnitt. 

(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist 
urheberrechtlich geschützt.) 
 
 
Eschweiler, 20.12.2005 
In Vertretung 
 
 
 
Schulze 
Erster und Technischer Beigeordneter 
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Der Bürgermeister  
 
 

Bekanntmachung 
------------------------- 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sit-
zung am 14.12.2005 die Aufstellung der 7. Än-
derung des Bebauungsplans 35 – Lenzenfeld-
chen – gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der 
zurzeit geltenden Fassung im Sinne des § 30 
Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Eschweiler. Die 
Abgrenzung ergibt sich aus dem nachstehend 
abgedruckten Kartenausschnitt. 

(Auszug aus der DGK. Dieser Plan ist urheber-
rechtlich geschützt) 
 
 
 
Eschweiler, 20.12.2005 
 
In Vertretung 
 
 
 
Schulze 
Erster und Technischer Beigeordneter 
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3. Nachtragssatzung 

vom 19.12.2005 
 
zur Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der 
Stadt Eschweiler vom 12.12.2002 (Straßenreini-
gungs- und Gebührensatzung) 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein - Westfalen (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 
S. 666 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.05.2005 (GV NRW S. 498), des Gesetzes 
über die Reinigung öffentlicher Straßen - Stra-
ßenreinigungsgesetz NW (StrReinG NW) - vom 
18.12.1975 (GV NW S. 706 ber. 1976 S. 12) 
SGV. NRW. 2061, zuletzt geändert durch Art. 74 
Zweites Befristungsgesetz – Zeitraum 1967 bis 
Ende 1986 vom 05.04.2005 (GV NW S. 274) 
und der §§ 1, 2, 4 und  6 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen 
(KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712) SGV. 
NRW 610, zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO 
vom 28.04.2005 (GV NRW S. 488) hat der Rat 
der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am    
14.12.2005 folgende 3. Nachtragssatzung zur 
Satzung über die Straßenreinigung und die Er-
hebung von Straßenreinigungsgebühren in der 
Stadt Eschweiler vom 12.12.2002 (Straßenreini-
gungs- und Gebührensatzung) beschlossen. 
 

 
 

§ 1 
 

§ 6 Abs. 4 erhält folgende neue Fassung: 
 
bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung 
beträgt die Benutzungsgebühr jährlich einheitlich 
1,53 € je m Grundstücksseite (Abs. 1 - 3) 
 
a) für Fußgängerzonen, 
 
b) für Straßen, die überwiegend dem in-

nerörtlichen Verkehr dienen, 
und 
 

c) für Straßen, die überwiegend dem über-
örtlichen Verkehr dienen. 

 
   
 § 2 
 
Die Anlage zur Satzung über die Straßenreini-
gung und die Erhebung von Straßenreinigungs-
gebühren in der Stadt Eschweiler wird wie folgt 
ergänzt bzw. geändert: 
 

Ergänzungen:  
 

1. Erschließungsanlage  westlich von der 
Straße     
“Auf der Heide”  
mit Wendehammer und 2 Erschließungssti-
chen, 
Auf der Heide von Haus Nr. 40 bis 66 
Straßenart d) – Stadtteil Hücheln  

 
Änderungen: 
 

1. Grundstück Talbahnhof – bisher Bismarck-
straße 25 – 27 – sowie die westlich angren-
zende Grünanlage bis Franzstraße in  
Raiffeisen – Platz zu benennen.  
Straßenart d)  Stadtteil Eschweiler 
 

2. Albrecht – Dürer – Straße  
Straßenart c) in Straßenart d).  

 
Einstufungen: 
 
a) Fußgängerzone. 
 
b) Straße, die überwiegend dem innerörtlichen 

Verkehr dient. 
 
c) Straße, die überwiegend dem überörtlichen 

Verkehr dient. 
 
d) Straße, die vorwiegend dem Anliegerver-

kehr dient, verkehrsberuhigte ausgebaute 
Mischverkehrsfläche, selbständiger und un-
selbständiger Gehweg und selbständiger 
Radweg. 

 
 

§ 3 
 

Diese 3. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2006 in 
Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 3. Nachtragssatzung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens - oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen 
nach Ablauf eines Jahres seit Verkündung dieser 
Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-

schluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form - oder Verfahrensmangel ist 

gegenüber der Stadt Eschweiler vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Eschweiler, den 19.12.2005 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Gebührensatzung 

für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler  
vom 15.12.2005 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. F) und i) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NRW S. 666) in der 
jeweils gültigen Fassung  und  §14 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallret-
tung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG) vom 24. 
November 1992 (GV NW S. 458) in der jeweils gültigen Fassung i.V.m. § 17 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. S. 602) 
in der jeweils gültigen Fassung und der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.69 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) in der 
jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 14.12.2005 für 
das Gebiet der Stadt Eschweiler die nachfolgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 Rettungsdienstliche Aufgaben 

 
Die Stadt Eschweiler nimmt als Trägerin einer Rettungswache gemäß Rettungsgesetz NRW auf 
der Basis des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Aachen in der jeweils geltenden Fas-
sung rettungsdienstliche Aufgaben wahr. Hierzu zählen die Notfallrettung und der Kranken-
transport, sowohl insbesondere im Stadtgebiet, als aber auch bei den darüber hinaus zugewie-
senen oder übernommenen Einsätzen. 
 

 
§ 2 Gegenstand der Gebühren 

 
Für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes erhebt die Stadt Eschweiler Gebühren nach 
Maßgabe dieser Satzung. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem anliegenden Gebühren-
tarif, der Bestandteil dieser Satzung ist. 
 

 
§ 3 Gebührenanspruch 

 
Mit der Inanspruchnahme des Rettungsdienstes entsteht die Gebührenschuld, und zwar mit der 
Ausfahrt des Fahrzeuges aus der Rettungswache. Gebühren sind für die gesamte Fahrstrecke 
bzw. für die gesamte Zeit zu berechnen, die die Anfahrt, den Transport, die Rückfahrt und das 
möglicherweise Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft von Fahrzeugen und Geräten einsatz-
bedingt umfasst. 
 

 
§ 4 Gebührenschuldner 

 
(1)  Gebührenschuldner ist,  
 
 a)  wer die Leistungen des Rettungsdienstes in Anspruch nimmt oder 
 b)  in dessen Interesse der Rettungsdienst  tätig geworden ist oder   
 c)  derjenige, dem nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches  
  (BGB) die Unterhaltspflicht für den Benutzer, bzw. beim Tod  des Benutzers  
  die Kostenpflicht für dessen Beerdigung obliegt,  
 d)   im Falle missbräuchlicher Inanspruchnahme der Verursacher, 
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 e)  für Minderjährige die Erziehungsberechtigten oder Aufsichtspflichtigen. 
 
(2)  Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(3)  Sofern Ansprüche der beförderten Person gegenüber einem gesetzlichen Versiche-
 rungsträger oder einer Ersatzkasse bestehen, können die Gebühren diesen in Rech-
 nung gestellt werden. Dies setzt in der Regel das Vorliegen bzw. Ausstellen einer 
 entsprechenden ärztlichen Transportbescheinigung voraus.  
 

 
§ 5 Erhebungsform, Fälligkeit und Beitreibung der Gebühren 

 
(1)  Die Zahlungspflichtigen erhalten einen Gebührenbescheid.  
 
(2)  Die Gebühren sind innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides zu 
 zahlen. 
 
(3)  Rückständige Gebühren unterliegen der Beitreibung im Wege des Verwaltungszwangs-
 verfahrens aufgrund der Neufassung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das 
 Land  Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 510) in der Fassung der 
 Bekanntmachung vom 19.02.2003 (GV NRW 2003 S. 156)  in der jeweils gelten den 
 Fassung. 
 
(4)  Bei Transporten von Personen, die keine Notfallpatienten sind,  kann vor der Durch-
 führung des Transportes ein angemessener Vorschuss, eine Sicherheit oder ein  
 Kostenanerkenntnis verlangt werden. Dies gilt vor allem bei Transporten mit längeren 
 Strecken und auch dann, wenn die medizinische Notwendigkeit für den Transport 
 nicht gegeben oder fraglich ist, wenn also insbesondere das Ausstellen einer ent-
 sprechenden ärztlichen Transportbescheinigung nicht gesichert ist. 
 

 
§ 6 Ordnungswidrigkeit 

 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ein Rettungs- oder Kranken-
 transportfahrzeug bestellt, ohne dass ein Notfall oder die Notwendigkeit eines Trans-
 portes im Sinne des Rettungsgesetzes vorliegt. Für das Verfahren gelten die Vor-
 schriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 
 
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Höhe der 
 Geldbuße richtet sich nach § 17 OWiG. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne der 
 §§ 36, 37 OWiG ist der Bürgermeister. 
 

 
§ 7 Rechtsmittel 

 
Gegen die Heranziehung stehen den Gebührenpflichtigen die Rechtsmittel nach der Verwal-
tungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686) in 
der jeweils geltenden Fassung zu. Durch Einlegung eines Rechtsmittels wird die Zahlungsver-
pflichtung nicht aufgehoben. 
 

 
§ 6 In Kraft Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft. Mit gleichem Tage tritt die Gebührensatzung für den 
Rettungsdienst der Stadt Eschweiler vom 08.10.2001 – in Kraft getreten am 01.01.2002 – außer 
Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Eschweiler, den 15.12.2005 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Anlage zur Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler 
vom 15.12.2005 

 
 
Gebührentarif 
Leistung          Gebühr 
 
1. Grundgebühr für die Benutzung eines Rettungswagens ab 
 jeweiligem Standort bis 60 km Fahrstrecke     265,83 € 
 plus Leitstellenabgabe lt. Festsetzung des Kreises Aachen 
 in Höhe von           17,00 € 
 Wartezeiten bis zu 30 Minuten sind frei. Danach beginnt die 
 erneute Inanspruchnahme des Rettungsdienstes. 
 
2. Grundgebühr für die Benutzung eines Krankentransportwagens 
 ab jeweiligem Standort bis 60 km Fahrstrecke    141,46 € 
 plus Leitstellenabgabe lt. Festsetzung des Kreises Aachen in 
 Höhe von              12,00 € 
 Wartezeiten bis zu 30 Minuten sind frei. Danach beginnt die 
 erneute Inanspruchnahme des Rettungsdienstes. 
 
3. Die Grundgebühr erhöht sich zu 1. und 2. um jeden weiteren 
 angefangenen Kilometer der Fahrstrecke um           1,12 € 
 
4. Werden gleichzeitig mehrere Verletzte oder Kranke transportiert, so wird für eine Person 
 die volle Gebühr gem. Ziffern 1. oder 2., für jede weitere Person 50 % der vollen Gebühr 
 gem. Ziffern 1. oder 2. berechnet. Die von jeder transportierten Person zu zahlende Ge-
 bühr wird dabei in Höhe des Betrages festgesetzt, der sich durch Division der ermittelten 
 Gesamtgebühr durch die Zahl der transportierten Personen ergibt. 
 
5. Eine Begleitperson wird gebührenfrei befördert. Für jede weitere Begleitperson beim 
 gleichen Transport werden Gebühren in Höhe von je 50 % der Ziffern 1. oder 2. berech-
 net. Die von je der Begleitperson zu zahlende Gebühr wird dabei in Höhe des Betrages 
 festgesetzt, der sich durch Division der ermittelten Gesamtgebühr durch die Zahl der 
 transportierten Begleitpersonen ergibt. 
 
6. Für einen bestellten aber nicht benutzten Rettungswagen   Jeweils 50 % von 
 oder Krankentransportwagen     Ziff. 1 oder Ziff. 2 
          einschließl. Leit- 
          stellenabgabe 
 
7. Für den Einsatz und das Bereithalten eines Rettungswagens Wie Ziff. 1 ein- 
 ohne Benutzung je Stunde      schließl. Leitstellen- 
          abgabe 
 
 
8. Für den Einsatz und das Bereithalten eines Krankentrans-  Wie Ziff. 2 einschl. 
 portwagens ohne Benutzung je Stunde    Leistellenabgabe 
 
9. Für erforderliche Reinigung und/oder Desinfektion eines   Jeweils 50 % von 
 Rettungs- oder Krankentransportwagens, z.B. nach   Ziff. 1 oder Ziff. 2 
 Transport von einer mit  einer ansteckenden Krankheit be- ohne Leistellenab- 
 förderten Person oder dem Transport von Verstorbenen   gabe 
 oder außergewöhnlicher Verschmutzungen durch  
 Transportierte oder Begleitpersonen –  
 je angefangene Stunde 
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 Hauptsatzung der Stadt Eschweiler 
vom 16.12.2005 

 
Präambel 

 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW S. 666 ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW        
S. 498) hat der Rat der Stadt Eschweiler am 14.12.2005 mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl 
der Ratsmitglieder die folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Name, Bezeichnung, Gebiet 
 
(1) Die Stadt Eschweiler führt die Bezeichnung "Stadt Eschweiler". 
 
(2) Das Stadtgebiet ergibt sich aus der als Anlage dieser Satzung beigefügten topogra-

phischen Karte (Messtischblatt) im Maßstab 1 : 25.000. 
 

 
§ 2 

Siegel, Wappen, Flagge 
 
(1) Die Stadt führt ein Dienstsiegel mit dem Stadtwappen und der Umschrift "Stadt Esch-

weiler". 
 
(2) Das Wappen der Stadt zeigt in goldenem Felde einen schwarzen Löwen mit roter Zun-

ge und roten Krallen, der in den Vorderpranken einen aufgerichteten blauen Schlüssel 
hält. Über dem Wappenschild befindet sich eine ziegelrote, dreitürmige Mauerkrone. 

 
(3) Die Flagge zeigt die Farben schwarz-gelb-blau. 
 

 
§ 3 

Gleichstellung von Frau und Mann 
 
(1) Die Stadt Eschweiler fördert die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und 

Mann.  
 
(2)  Die hauptamtlich bestellte Gleichstellungsbeauftragte untersteht unmittelbar dem Bür-

germeister. 
 
(3) Der Bürgermeister wird ermächtigt, eine Verhinderungsvertretung für die Gleichstel-

lungsbeauftragte zu bestellen. 
 
(4) Die Aufgaben und Rechte der Gleichstellungsbeauftragten richten sich nach dem Gesetz zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstel-
lungsgesetz). 

 
Die Gleichstellungsbeauftragte soll zur Erfüllung dieser Aufgabe insbesondere 

 
-   konkrete Programme der Stadt entwickeln und begleiten, 
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-  Öffentlichkeitsarbeit unterstützen, 
-  sich mit Anregungen, Fragen und Beschwerden befassen, 
-  Kontakte zu entsprechenden Organisationen pflegen. 
 
 

§ 4 
Integrationsrat 

 
(1) Die Stadt bildet einen Integrationsrat, der aus 11 Migrantenvertretern und 6 - 10 Rats-

mitgliedern besteht. Die konkrete Zahl der Ratsmitglieder legt der Rat unmittelbar nach 
der Kommunalwahl fest. Ziel soll sein, dass möglichst jede im Rat der Stadt Eschweiler 
vertretene Gruppierung im Integrationsrat vertreten ist. Wird keine Einigung hierüber 
erzielt, erfolgt die Besetzung nach § 50 Abs. 3 Satz 2 GO NRW. 

 
(2) Der Vorsitzende und seine beiden Stellvertreter werden von allen Mitgliedern aus der 

Mitte des Integrationsrates gewählt.  
 

 
§ 5 

Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 
 
(1) Der Rat führt die Bezeichnung "Rat der Stadt Eschweiler".  
 
(2) Die Mitglieder des Rates führen die Bezeichnung "Ratsmitglied". 
 

 
§ 6 

Dringliche Entscheidungen 
 
Dringliche Entscheidungen des Hauptausschusses oder des Bürgermeisters mit einem Rats-
mitglied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO NRW) bedürfen der Schriftform. 
 

 
§ 7 

Unterrichtung der Einwohner 
 
(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt zu 

unterrichten. In anderen Angelegenheiten erfolgt die Unterrichtung durch den zuständi-
gen Ausschuss oder den Bürgermeister. Die Unterrichtung hat möglichst früh zu erfol-
gen. Über die Art und Weise der Unterrichtung (z. B. Hinweis in der örtlichen Presse, 
öffentliche Anschläge, schriftliche Unterrichtung der Haushalte, Durchführung besonde-
rer Informationsveranstaltungen, Abhaltung von Einwohnerversammlungen) wird von 
Fall zu Fall entschieden. 

 
(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es sich um wichtige 

Planungen oder Vorhaben der Stadt handelt, die die strukturelle Entwicklung der Stadt 
unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder die mit erheblichen wirtschaftlichen, so-
zialen oder kulturellen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind. 
Die Einwohnerversammlung kann auf Teile des Stadtgebietes beschränkt werden. 

 
(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung beschlossen, so setzt der 

Bürgermeister  Zeit und Ort der Versammlung fest und lädt die Einwohner durch öf-
fentliche Bekanntmachung ein. Die  in der Geschäftsordnung für die Einberufung des 
Rates festgelegten Ladungsfristen gelten entsprechend. Der Bürgermeister führt den 
Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der Versammlung unterrichtet er die Einwohner 
über Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung bzw. des Vorhabens. 
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Anschließend haben die Einwohner Gelegenheit, sich zu den Ausführungen zu äußern 
und sie mit den vom Rat zu bestimmenden Ratsmitgliedern aller im Rat vertretenen 
Fraktionen sowie den Einzelvertretern der dem Rat angehörenden politischen Gruppie-
rungen und dem Bürgermeister zu erörtern. Eine Beschlussfassung findet nicht statt. 
Der Rat ist über das Ergebnis der Einwohnerversammlung in seiner nächsten Sitzung 
zu unterrichten. 

 
(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Geschäftsordnung obliegende Unterrichtungs-

pflicht bleibt unberührt. 
 
 

§ 8 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit An-

regungen oder Beschwerden an den Rat zu wenden. Anregungen und Beschwerden 
müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich der Stadt fallen. 

 
(2) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden bildet der Rat einen Anregungs- 

und Beschwerdeausschuss. 
 
(3) Der Anregungs- und Beschwerdeausschuss entscheidet abschließend, soweit nicht die 

Entscheidungskompetenz beim Rat, bei einem Ausschuss oder beim Bürgermeister 
liegt. 

 
(4) Antragsteller sind von der Entscheidung durch den Bürgermeister zu unterrichten. 
 
(5) Das Rückholrecht des Rates bleibt unberührt. 
 
(6) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt fallen, sind 

vom Bürgermeister an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Antragsteller sind hierüber 
zu unterrichten. 

 
(7) Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, 

Erklärungen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung durch den Ausschuss dem Bürger-
meister zur weiteren Veranlassung zuzuleiten. 

 
(8) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden ist abzusehen, wenn 
 

a) sie sich gegen Verwaltungshandlungen richten, gegen die Rechtsmittel oder 
Rechtsbehelfe eingelegt werden können, 

b) ihr Inhalt einen Straftatbestand erfüllt, 
c) gegenüber bereits geprüften Anregungen oder Beschwerden nichts Neues vor-

getragen wird. 
 

(9) Antragstellern kann aufgegeben werden, Anregungen oder Beschwerden in der für eine 
ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen. Die Beratung kann in 
diesen Fällen bis zur Einreichung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden. 

 
 

§ 9 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben 

sind, werden im Amtsblatt der Stadt Eschweiler vollzogen. 
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(2) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der durch Abs. 1 festgelegten Form infolge hö-

herer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, erfolgt die Be-
kanntmachung durch Aushang an der Bekanntmachungstafel in der Eingangshalle des 
Rathauses. 

 
 

§ 10 
Genehmigungspflicht für Verträge 

 
(1) Verträge der Stadt mit Rats- und Ausschussmitgliedern, mit dem Bürgermeister und 

leitenden Dienstkräften bedürfen der Genehmigung des Rates. 
(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 
 

a) Verträge nach feststehendem Tarif, 
b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer von der 

Stadt vorgenommenen Ausschreibung zugestimmt hat, 
c) Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 Abs. 3 

GO NRW) darstellt. 
 
(3) Zu den leitenden Dienstkräften im Sinne dieses Paragraphen gehören die Beigeordne-

ten, die Beamten von Besoldungsgruppe A 12 bis A 16 Bundesbesoldungsgesetz und 
die Angestellten von Entgeltgruppe 12 aufwärts des Tarifvertrages für Arbeitnehmer 
des öffentlichen Dienstes (TVöD). 

 
 

§ 11 
Bildung von Ausschüssen 

 
(1) Der Rat bildet folgende Ausschüsse: 

Haupt- und Finanzausschuss 
Rechnungsprüfungsausschuss 
Anregungs- und Beschwerdeausschuss 
Kulturausschuss 
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss 
Schulausschuss 
Sozial- und Seniorenausschuss 
Sportausschuss 
Jugendhilfeausschuss 
Umlegungsausschuss 
Wahlausschuss 
Wahlprüfungsausschuss 

 
(2)  Die Aufgaben des Finanzausschusses werden vom Hauptausschuss wahrgenommen, 

er trägt die Bezeichnung Haupt- und Finanzausschuss. 
 
(3)  Der Rat kann weitere Ausschüsse und Unterausschüsse sowie Arbeitsgruppen bilden. 

Er behält sich vor, über die Arbeit der Ausschüsse und der Vertretung durch den Bür-
germeister allgemeine Richtlinien aufzustellen. 

 
 

§ 12 
Zuständigkeit der Ausschüsse und des Integrationsrates 

 
Die Zuständigkeiten der Ausschüsse und des Integrationsrates sind in der als Anlage zur 
Hauptsatzung beigefügten Zuständigkeitsordnung dargestellt. 
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§ 13 
Bürgermeister 

 
Die Zuständigkeiten des Bürgermeisters sind in der als Anlage zur Hauptsatzung beigefügten 
Zuständigkeitsordnung dargestellt. 
 

 
§ 14 

Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters 
 
Der Rat wählt zu Beginn der ersten Sitzung nach der Neuwahl auf die Dauer seiner Wahlzeit 
aus seiner Mitte den 1. und den 2. ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters. Sie vertre-
ten den Bürgermeister bei der Leitung der Ratssitzungen und bei der Repräsentation. Ist der 
Bürgermeister verhindert, ergibt sich eine Vertretung durch die Stellvertreter des Bürgermei-
sters in der vorgenannten Reihenfolge. 
 

 
§ 15 

Beigeordnete 
 
Die Zahl der zu wählenden Beigeordneten wird auf zwei festgesetzt. In dieser Zahl sind der All-
gemeine Vertreter des Bürgermeisters, der die Amtsbezeichnung Erster Beigeordneter führt, 
und der Stadtkämmerer inbegriffen. 
 

 
§ 16 

Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen 
 
(1) Der Bürgermeister und die Beigeordneten nehmen an den Sitzungen des Rates teil. 
 
(2) Der Bürgermeister und die Beigeordneten sind berechtigt, an den Sitzungen der Aus-

schüsse teilzunehmen; sie sind auf Verlangen eines Ausschusses hierzu verpflichtet, 
soweit ihr Geschäftsbereich berührt ist. 

 
 

§ 17 
Verpflichtung der Mandatsträger 

 
(1) Bei der Einführung werden die Stellvertreter des Bürgermeisters und die übrigen Rats-

mitglieder vom Bürgermeister mit folgender Erklärung verpflichtet: 
 

"Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können 
wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten 
und meine Pflichten zum Wohle der Stadt Eschweiler erfüllen werde." 

 
(2) Sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner und sonstige Ausschussmitglieder wer-

den vom Vorsitzenden des Ausschusses entsprechend Abs. 1 verpflichtet.  
 
(3) Der Verpflichtete kann die Erklärung durch religiöse Beteuerung mit den Worten bekräf-

tigen:                  
 

"Ich verpflichte mich, so wahr mir Gott helfe." 
 

Die Verpflichtung kann auch ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden. 
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Beteuerungsformeln als Mitglied anderer Religions- oder  Bekenntnisgemeinschaften 
sind zulässig. 

 
 

§ 18 
Auskunftspflicht der Mandatsträger 

 
(1) Innerhalb eines Monats nach ihrer Verpflichtung haben die Rats- und Ausschussmit-

glieder dem Bürgermeister schriftlich Auskunft über ihre wirtschaftlichen und per-
sönlichen Verhältnisse zu geben, soweit dies für die Ausübung ihrer Tätigkeit von Be-
deutung sein kann. Im Einzelnen ist Folgendes anzugeben: 

 
a) Name, Vorname 
b) Anschrift, Familienstand, ggf. Namen des Ehe- bzw. Lebenspartners und der Kin-

der. 
c) gegenwärtig ausgeübte Berufe, insbesondere 

- bei unselbständiger Tätigkeit: Angabe des Arbeitgebers mit Branche bzw. 
Dienstherr, Angabe der dienstlichen Stellung bzw. Funktion 

-  bei selbständigen Gewerbetreibenden: Art des Gewerbes und Angabe der 
Firma 

- bei freien Berufen und sonstigen selbständigen Berufen: Angabe des Berufs 
und Berufszweiges sowie der Firma 

 
Bei mehreren gleichzeitig ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt der berufli-
chen Tätigkeit kenntlich zu machen. 
 

d) Beraterverträge, insbesondere über die entgeltliche Beratung, Vertretung frem-
der Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten au-
ßerhalb des von ihnen angezeigten Berufs erfolgen. 

e) Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des     § 
125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes. 

f) Mitgliedschaft in Organen von rechtlich verselbständigten Aufgabenbereichen in 
öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Absatz 1 und Absatz 2 
des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen. 

g) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen. 
h) Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien. 
i) Grundvermögen innerhalb des Stadtgebietes sowie die Beteiligung an Unter-

nehmen mit Sitz oder einer Tätigkeit in der Stadt Eschweiler. 
 

(2) Änderungen der Angaben nach Abs. 1 sind unverzüglich dem Bürgermeister mitzutei-
len. 
 

(3) Die Auskunftspflicht umfasst nicht die Mitteilung von Tatsachen über Dritte, für die/der 
Auskunftsverpflichtete gesetzliche Zeugnisverweigerungsrechte oder Verschwiegen-
heitspflichten geltend machen kann. 

 
(4) Von den Auskunftspflichten unberührt bleiben gegenüber Prüfeinrichtungen im Einzel-

fall zu gebende Auskünfte sowie die Pflicht gemäß § 31 GO NRW eine Befangenheit im 
Einzelfall anzuzeigen. 

 
(5) Die Angaben nach § 18 Absatz 1 Buchst. a, c - h, werden nach Anhörung der Mandats-

träger jährlich unter Berücksichtigung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung 
und überwiegender berechtigter Belange Dritter in geeigneter Form öffentlich bekannt 
gemacht. 
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(6) Die nach § 18 Absatz 1 Buchst. b und i erteilten Auskünfte dürfen nur im Rahmen der 

Geschäftsführung des Rates und der Ausschüsse verwendet werden; sie werden nicht 
öffentlich bekannt gemacht und sind im Übrigen vertraulich zu behandeln. 

 
(7) Nach Ablauf der Wahlperiode sind die Daten der ausgeschiedenen Mandatsträger un-

verzüglich zu löschen. 
 

 
§ 19 

Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse 
 
(1) Das Verfahren des Rates und seiner Ausschüsse wird durch eine Geschäftsordnung 

geregelt, die der Rat beschließt. 
 
(2) Die Geschäftsordnung kann mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder 

geändert werden. 
 
 

§ 20 
Akteneinsicht 

 
(1) Ausschussvorsitzende können vom Bürgermeister in Angelegenheiten, die zum Aufga-

benbereich ihres Ausschusses gehören, Akteneinsicht verlangen. 
 
(2) Die Akteneinsicht findet im Rathaus in einem vom Bürgermeister festzulegenden Raum 

statt. 
 

 
§ 21 

Ersatz des Verdienstausfalls, Aufwandsentschädigung, Unfallversicherung 
 
(1) Ratsmitglieder und Mitglieder von Ausschüssen haben Anspruch auf Ersatz des Ver-

dienstausfalls. Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der versäumten regelmäßigen 
Arbeitszeit berechnet.  

 
Der Anspruch wird wie folgt abgegolten: 
 
a) Alle Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder erhalten mindestens den Regel-

stundensatz, es sei denn, dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten 
haben. Der Regelstundensatz wird auf 10,00 € festgesetzt. 

b) Unselbständigen wird der tatsächlich entstandene und den Regelstundensatz 
übersteigende Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z.B. durch 
Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers ersetzt. 

c)  Selbständige erhalten eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall 
auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem Ermes-
sen festgesetzt wird, sofern sie den Regelstundensatz übersteigt. Die Glaub-
haftmachung erfolgt durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des Ein-
kommens, in der die Richtigkeit der gemachten Angaben versichert wird. 

d)  Soweit nicht eine regelmäßige längere Arbeitszeit glaubhaft gemacht wird, wird 
Verdienstausfall für folgende Zeiten gewährt: 

 
    montags - freitags   von 08.00 - 18.00 Uhr, 

samstags       von 08.00 - 13.00 Uhr. 
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Anlässlich der ersten Geltendmachung des Verdienstausfalls teilt das Rats- bzw. 
Ausschussmitglied seine regelmäßige Arbeitszeit mit; später eintretende Ände-
rungen gibt es umgehend bekannt. 

   e)  In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den Betrag von 20,00 € je Stunde 
überschreiten. 

 
(2)  Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen und nicht oder weni-

ger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbe-
dingten Abwesenheit vom Haushalt mindestens den Regelstundensatz nach Abs. 1. 
Auf Antrag werden statt des Regelstundensatzes die notwendigen nachgewiesenen 
Kosten für eine Vertretung im Haushalt ersetzt; Abs. 1 Buchst. e gilt entsprechend. 

 
(3)  Ist während der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt eine entgeltliche Kin-

derbetreuung notwendig, werden die nachgewiesenen Kosten auf Antrag erstattet; die-
ses gilt nicht für Zeiträume, für die Entschädigung nach Abs. 1 oder 2 geleistet wird. 
Kinderbetreuungskosten werden nicht erstattet bei Kindern, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, es sei denn, besondere Umstände des Einzelfalls werden glaubhaft 
nachgewiesen (z.B. bei behinderten Kindern). Der Ersatz für die entgeltliche Kinder-
betreuung wird bis zu einem Betrag in Höhe von 10,00 € je Stunde gezahlt. 

 
(4) Neben dem Ersatz des Verdienstausfalls werden an Ratsmitglieder, sachkundige Bür-

ger und sachkundige Einwohner folgende Entschädigungen (§ 45 Abs. 4 und 5 GO 
NRW) nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertre-
tungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung) in der jeweils gültigen Fassung 
gezahlt: 

 
a) Ratsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monatlichen 

Pauschalbetrages nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung. 
b) Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die Teilnahme an 

Ausschuss-, Fraktions- und Teilfraktionssitzungen sowie für die Teilnahme an Sit-
zungen von Unterausschüssen und Arbeitsgruppen ein Sitzungsgeld in Höhe des in 
der Entschädigungsverordnung festgesetzten Betrages; die Anzahl der Fraktions-
/Teilfraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld bezahlt wird, ist auf jährlich 15 Sit-
zungen beschränkt. 

 
(5) Neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 Abs. 4 und 5 GO 

NRW zustehen, erhalten die stellv. Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden und die 
stellv. Fraktionsvorsitzenden eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe 
des § 46 GO NRW in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung. 

 
(6) Für genehmigte Dienstreisen erhalten Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und sach-

kundige Einwohner Reisekostenvergütung nach dem Landesreisekostengesetz, soweit 
diese nicht von Dritten getragen wird. Vor Antritt der Reise ist dem Bürgermeister eine 
Reiseanmeldung mit der Einladung oder entsprechenden anderen Unterlagen rechtzei-
tig vorzulegen. Parteipolitische Veranstaltungen sind von dieser Regelung ausgeschlos-
sen. 

 
(7) Die Stadt schließt entsprechend § 7 Entschädigungsverordnung eine zusätzliche priva-

te Unfallversicherung in angemessener Höhe für alle Mitglieder kommunaler Vertre-
tungen und Ausschüsse ab. Die Einzelheiten beschließt der Stadtrat. 
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§ 22 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

 
(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich im 

Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000,00 € 
überschreiten. Diese Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. 

 
(2) Nicht erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-

lungen sind dem Rat mindestens vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.  
 
(3) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die den 

Haushalt nicht belasten (Erstattungen durch andere Kostenträger pp., Verrechnungen 
und Durchbuchungen) sowie Jahresabschlussbuchungen und Zuführungen zu Ge-
bührenausgleichsrücklagen gelten immer als nicht erheblich. 

 
 

§ 23 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
(1) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 

GO NRW gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000,00 € über-
schreiten. Diese Ermächtigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. 

 
(2) Nicht erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen 

sind dem Rat mindestens vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen. 
 
 

§ 24 
In-Kraft-Treten der Hauptsatzung 

 
Diese Hauptsatzung tritt mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Hauptsatzung vom 11.11.2004 außer Kraft. 
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Zuständigkeitsordnung 
(Anlage zur Hauptsatzung der Stadt Eschweiler vom 16.12.2005) 

 
§ 1 

Ausschüsse 
 
(1)  Die in dieser Zuständigkeitsordnung genannten Ausschüsse sind berechtigt, alle in ihren 

Zuständigkeitsbereich fallenden Angelegenheiten zu beraten und gegenüber der zu-
ständigen Entscheidungsstelle (Rat, Haupt- und Finanzausschuss, ein anderer Aus-
schuss, Bürgermeister) eine entscheidungsreife Empfehlung auszusprechen. 

 
(2)  Alle Ausschüsse des Rates beraten in einer koordinierenden Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses für ihren Zuständigkeitsbereich die Entwürfe der Haushaltssatzung 
und des Investitionsprogrammes und sprechen hierzu Empfehlungen gegenüber dem 
Haupt- und Finanzausschuss aus, der seinerseits die abschließenden Empfehlungen 
gegenüber dem Rat der Stadt ausspricht. 

 
(3)  Zur Entscheidung in ihrem Zuständigkeitsbereich sind die in dieser Zuständigkeitsord-

nung genannten Ausschüsse nur berechtigt, soweit ihnen dieses Entscheidungsrecht 
entweder durch ausdrückliche gesetzliche Regelung, die Hauptsatzung und deren Zu-
ständigkeitsordnung oder durch Beschluss des Rates übertragen ist. 

 
Dieses Entscheidungsrecht steht unter folgenden Maßgaben: 

 
a)   Die Entscheidung darf nur im Rahmen der Ansätze des Haushaltsplanes 

und/oder bereitgestellter über- oder außerplanmäßiger  Mittel und unter Beach-
tung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen getroffen werden. 

b)  Die Entscheidung muss sich im Rahmen etwaiger vom Rat der Stadt erlassener 
allgemeinen Richtlinien bewegen. 

c)   § 60 GO NRW (Dringliche Entscheidungen) bleibt unberührt. 
d)   Der Rat der Stadt ist berechtigt, ohne dass es einer Änderung der Zuständig-

keitsordnung bedarf, von seinem Rückholrecht nach § 41 GO NRW Gebrauch zu 
machen und eine andere Zuständigkeitsregelung zu treffen. 

 
(4)   Die Ausschüsse können die ihnen durch Hauptsatzung und deren Zuständigkeitsord-

nung oder Ratsbeschluss übertragenen Entscheidungsbefugnisse im Einzelfall oder für 
einen bestimmten Kreis von Aufgaben dem Bürgermeister weiter übertragen und unbe-
schadet bereits entstandener Rechte Dritter wieder zurücknehmen. 

 
§ 2 

Haupt- und Finanzausschuss 
 
(1)  Der Haupt- und Finanzausschuss ist zuständig für  

- die ihm durch Gesetz und die Hauptsatzung der Stadt übertragenen Aufgaben, 
- die finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten der Stadt, 
- Angelegenheiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
-   Angelegenheiten der Gleichstellung von Frau und Mann. 

   
Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Arbeit aller Ausschüsse aufeinander abzu-
stimmen. 

 
(2)   Dem Haupt- und Finanzausschuss wird folgende Entscheidungsbefugnis übertragen: 
 

a)   Entscheidung über die zur Ausführung des Haushaltsplans erforderlichen Maß-
nahmen, soweit hierfür nicht andere Ausschüsse oder der Kämmerer zuständig 
sind. 
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b)   Entscheidung über alle Angelegenheiten, soweit sie nicht  
-  dem Rat der Stadt zur abschließenden Entscheidung vorbehalten sind oder  
-   wegen ihrer politischen oder wirtschaftlichen Bedeutung eine Entscheidung 

des Rates der Stadt erforderlich machen. 
c)   Entscheidung in Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterlie-

gen, falls eine Einberufung des Rates nicht rechtzeitig möglich ist. 
d)  Entscheidung über die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von 

Vergleichen, soweit nicht der Bürgermeister entscheidungsbefugt ist. 
e)   Entscheidung über die kommunale Marketing- und Werbepolitik. 
f)   Entscheidung über die Gewährung von Darlehen der Stadt an Dritte und die Vor-

nahme von Schenkungen, soweit nicht der Bürgermeister entscheidungsbefugt 
ist. 

g)   Annahme von Schenkungen nach Anhörung des jeweiligen Fachausschusses. 
h)   Endgültige Entscheidung nach Empfehlung der Einigungsstelle gem. § Nr. 2 des 

Landespersonalvertretungsgesetzes. 
i)   Entscheidung über Anträge des Personalrates nach § 69 Abs. 6 Landesperso-

nalvertretungsgesetz. 
j)   Entscheidung über den Erwerb und Verkauf von Grundstücken und grundstücks-

gleichen Rechten, bebaut und unbebaut, im Einzelfall im Werte von mehr als 
25.000 € bis 500.000 €. 

k)  Vermietung und Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen. 
l)   Entscheidung über die Ausübung oder Nicht-Ausübung des Vorkaufsrechts nach 

dem Baugesetzbuch im Werte von mehr als 25.000 € bis 500.000 € im Einzelfall. 
m)   Abschluss von Erschließungsverträgen, Ausbauverträgen und von öffentlich-

rechtlichen Vereinbarungen über Straßen-, Brücken-, Kanal- und Wasserbau-
maßnahmen einschließlich Kreuzungsvereinbarungen bis zu einer städt. Ge-
samtbelastung von 500.000 € im Einzelfall. 

n)   Verzicht auf Rückforderung zuviel gezahlter Bezüge (§ 12 Abs. 2 Satz 3 Bundes-
besoldungsgesetz). 

o)  Entscheidung über Auftragswerte von mehr als 100.000 € bis 500.000 € für Bau-
leistungen und baubezogene Ingenieurleistungen nach der Verdingungsordnung 
für Bauleistungen und Honorarordnung für Architekten und Ingenieure sowie Auf-
träge nach der Verdingungsordnung für Leistungen, soweit der Rat durch Be-
schluss keine andere Regelung getroffen hat. Hinsichtlich der Vornahme von 
Jahresbeschaffungen wird auf § 12 Abs. 6 Ziffer j) verwiesen. 

p)   Beamten, arbeits- und tarifrechtliche Entscheidungen von Besoldungsgruppe A 
11 bzw. Entgeltgruppe 12 TVöD aufwärts. 

q)  Entscheidung über den Frauenförderplan. 
 

§ 3 
Rechnungsprüfungsausschuss 

 
(1)  Die Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses ergibt sich aus den Vorschriften 

der GO NRW und der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eschweiler in der jeweils 
geltenden Fassung. 

 
(2)   Dem Rechnungsprüfungsausschuss wird folgende Entscheidungsbefugnis übertragen: 
 

a)   Niederschlagung und Erlass von Steuern, Gebühren, Beiträgen und sonstigen 
Geldforderungen über 25.000 €. 

b)   Stundung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und sonstigen Geldforderungen von 
mehr als 25.000 € bei einem Stundungszeitraum von länger als sechs Monaten. 

c)  Aussetzung der Vollziehung gem. § 361 Abgabenordnung bzw. § 80 Abs. 4 Ver-
waltungsgerichtsordnung über einen Betrag von mehr als 25.000 €. 
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§ 4 
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss 

 
(1)  Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss ist zuständig für alle Angelegenheiten der 

Stadtentwicklung, der Stadtplanung, der Bauordnung, des Hochbaues, des Straßenver-
kehrs und Straßenbaus sowie des Umweltschutzes, der Landschaftspflege und des 
Forstes. 

 
Er ist zugleich Denkmalausschuss für die Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz und 
zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (§ 23 Abs. 2 Denkmalschutz-
gesetz). 

 
(2)   Dem Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss wird folgende Entscheidungsbefugnis ü-

bertragen: 
 

a)  Entscheidung über die Aufstellung von Bauleitplänen gem. §§ 2 und 12 Bauge-
setzbuch, die Durchführung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch. 

b)   Die Zurückstellung von Baugesuchen nach § 15 Baugesetzbuch. 
c)   Entscheidung in den Fällen des § 32 Baugesetzbuch (Nutzungsbeschränkungen 

auf künftigen Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen). 
d)   Angelegenheiten nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im 

Land Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz); Entscheidungen über die 
Übernahme von Denkmälern (§ 31 Denkmalschutzgesetz) oder Förderungsleis-
tungen zur Pflege von Denkmälern (§ 35 Denkmalschutzgesetz). 

e)   Abgabe städtischer Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden, so-
weit keine abweichenden sondergesetzlichen Zuständigkeiten bestehen. 

f)   Das Einvernehmen der Gemeinde zum Abschluss von Ablösungsverträgen nach 
§ 51 Abs. 6 Bauordnung NRW zu erklären, sofern mehr als 9 Stellplätze abgelöst 
werden sollen. 

g)   Entscheidung über Befreiungen von der Einfriedigungssatzung der Stadt Esch-
weiler. 

h)   Entscheidung über die Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe (Ingenieur- 
und Architektenwettbewerbe) und die Benennung der Jurymitglieder. 

i)   Die Aufstellung und das Anbringen von Brunnen, Plastiken und Standbildern so-
wie von Gedenktafeln auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und in Grün- 
und Parkanlagen. 

j)  Abgabe von städtischen Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Ge-
meinde im Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz, 9. Bundesimmissi-
onsschutz-Verordnung und Verwaltungsvorschrift zur 9. Bundesimmissions-
schutz-Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

k)   Entscheidungen über Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege, 
des Tierschutzes und der allgemeinen Forstangelegenheiten. 

l)  Entscheidung über den Forstwirtschaftsplan. 
 Beschlussfassung über den 10jährigen Betriebsplan für den Eschweiler Stadt-

wald. 
m)  Entscheidung über Bauplanung, Bautechnik und Baugestaltung von städt. Neu-

bau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, soweit ein Kostenaufwand von 
mehr als 25.000 € bis 500.000 € im Einzelfall entsteht und soweit der Rat durch 
Beschluss keine andere Regelung getroffen hat. 

n)  Festlegung der Reihenfolge der im Haushaltsplan aufgenommenen durchzufüh-
renden Hochbaumaßnahmen. 
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§ 5 
Schulausschuss 

 
(1)   Der Schulausschuss ist zuständig für Angelegenheiten des Schulwesens. 
 
(2)  Dem Schulausschuss wird folgende Entscheidungsbefugnis übertragen: 
 

a)   Ausübung des Vorschlagsrechts gemäß § 61 Schulgesetz NRW, soweit es sich 
um Schulleiter oder Schulleiterstellvertreter handelt. 

b)   Entscheidung über den Raumbedarf für Neu- und Erweiterungsbauten für städt. 
Schulen auf der Grundlage der gültigen Raumprogramme. 

c)   Entscheidung über den Bedarf zur Ausstattung von städt. Schulen. 
d)  Entscheidung über die Ausstattung und Erweiterung der Schulhöfe an städt. 

Schulen. 
e)  Entscheidung über die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt 

Eschweiler. 
 

§ 6 
Jugendhilfeausschuss 

 
Der Jugendhilfeausschuss ist entscheidungsbefugt im Rahmen der ihm durch die Satzung für 
das Jugendamt der Stadt Eschweiler in der jeweils geltenden Fassung oder durch andere Vor-
schriften übertragenen Angelegenheiten. 
 

§ 7 
Sozial und Seniorenausschuss 

 
(1)  Der Sozial- und Seniorenausschuss ist zuständig für Angelegenheiten aus dem Sozial-

bereich sowie für Obdachlosenangelegenheiten. 
 
(2)  Dem Sozial- und Seniorenausschuss wird folgende Entscheidungsbefugnis übertragen: 
 

a)   Festsetzung freiwilliger Sozialleistungen. 
b)   Festsetzung von Zuschüssen der Stadt an freie Wohlfahrtsverbände. 
c)   Entscheidung über Einzelprojekte, die sich mit der Lage der sozial Schwachen, der 

Alten, der Kranken, der Behinderten, der Obdachlosen, der Aussiedler sowie der 
Asylbewerber befassen. 

d)   Entscheidung über grundsätzliche Fragen der Wohnungssicherungshilfe, insbe-
sondere über Fragen der Unterbringung von Wohnungsnotfällen und Flüchtlingen 
sowie die Bereitstellung diesbezüglich notwendiger Unterkünfte. 

e)  Entscheidung über Einzelprojekte und Maßnahmen im Rahmen der Hilfe zur Ar-
beit. 

 
§ 8 

Kulturausschuss 
 
(1)   Der Kulturausschuss ist zuständig für Angelegenheiten des Kulturwesens einschließlich 

der Volkshochschule. 
 
(2)   Dem Kulturausschuss wird folgende Entscheidungsbefugnis übertragen: 
 

a)  Entscheidung über den Erlass bzw. die Änderung der Richtlinien der Stadt 
Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung und Ent-
scheidung über die Zuschussgewährungen auf der Grundlage dieser Zuschuss-
richtlinien. 
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b)   Veräußerung, Erwerb und Tausch von Kunstwerken sowie Auftragserteilungen 
für künstlerische Arbeiten bis zum Wert von 50.000 € im Einzelfall. 

c)  Entscheidung über die jährlichen Ausstellungen in städt. Liegenschaften. 
d)   Entscheidung über das Arbeitsprogramm der Volkshochschule. 
e)   Entscheidung über grundsätzliche konzeptionelle Fragen der städt. Kulturent-

wicklungsplanung. 
f)   Entscheidung über Städtepartnerschaftsangelegenheiten. 
g)  Entscheidung über Büchereiangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. 
h)  Entscheidung über die Besetzung der Musikschulleitung. 
i)  Entscheidung über die Aufnahme von Vereinen in die Liste der Kulturvereine.  
j)  Entscheidung über die Konzertplanung und den Finanzierungsplan der Städt. 

Musikgesellschaft Eschweiler e.V.. 
 

§ 9 
Sportausschuss 

 
(1)   Der Sportausschuss ist zuständig für Angelegenheiten des Sports. 
 
(2)   Dem Sportausschuss wird folgende Entscheidungsbefugnis übertragen: 
 

a)   Entscheidung über allgemeine Angelegenheiten der Benutzung städt. Sportstät-
ten (z. B. Benutzungspläne). 

b)   Entscheidung über den Bedarf und ggf. das Raumprogramm an Neubau, Umbau 
und Verbesserungen von Sportstätten sowie deren Ausstattung in sportfunktiona-
ler Hinsicht, soweit keine abschließenden gesetzlichen Regelungen hierzu getrof-
fen sind. 

c)   Festlegung der Prioritäten beim Bau geplanter städtischer Sportstätten aus sport-
fachlicher Sicht. 

d)   Entscheidung über den Erlass bzw. die Änderung der Richtlinie der Stadt Esch-
weiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Sports und Ent-
scheidung über Zuschussgewährungen auf der Grundlage dieser Zuschussricht-
linie. 

e)  Festsetzung der Energiekostenbeteiligung für die Nutzung städt. Sporteinrichtun-
gen. 

f)  Entscheidung über die Fortschreibung des Sportstättenleitplanes. 
 

§ 10 
Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss 

 
Die Zuständigkeiten dieser Ausschüsse bestimmen sich nach den jeweiligen gesetzlichen Vor-
schriften. 
 

§ 11 
Integrationsrat 

 
(1)  Der Integrationsrat erhält die Möglichkeit, sich zu allen wichtigen Angelegenheiten, die 

die Interessen der Migranten als solche berühren, zu beteiligen. Er kann zu allen die 
Migranten als solche betreffenden Angelegenheiten Vorschläge und Anregungen ma-
chen. 

 
(2)  Der Integrationsrat wirkt an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Er berät 

über alle Haushaltsansätze, die seine Aufgaben betreffen und kann dazu Vorschläge 
und Anregungen machen. 

 
(3)  Der Integrationsrat entscheidet auf der Grundlage vom Rat zu beschließender Richtli-

nien über 
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a)   Zuschüsse für die Arbeit von Vereinen, Zentren und Initiativen, die in der Migrati-
ons-, Integrations- und Antidiskriminierungsarbeit tätig sind, 

b)   Gewährung von Fördermitteln im Rahmen kommunaler Projekte zur Entwick-
lungszusammenarbeit, 

c)   Verwendung von EU-, Bundes- oder Landesmitteln zur Förderung der Integration 
und des friedlichen Zusammenlebens, soweit dies rechtlich möglich ist. 

 
(4)  Der Integrationsrat wirkt an der Besetzung der Stelle des Geschäftsführers des Integra-

tionsrates sowie bei der Einstellung von Personal für die Durchführung von Aufgaben im 
Rahmen der Migrations- und Integrationsarbeit beratend mit. 

 
§ 12 

Bürgermeister 
 
(1)   Unbeschadet der dem Rat der Stadt und seinen Ausschüssen zustehenden Entschei-

dungsbefugnisse ist der Bürgermeister der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- 
und Verwaltungsgeschäften. 

 
(2)   Dem Bürgermeister obliegen außer den ihm durch Gesetz übertragenen Aufgaben alle 
 Angelegenheiten, welche nicht durch Gesetz, Hauptsatzung und deren Zuständigkeits-
 ordnung, Geschäftsordnung und Ratsbeschluss dem Rat der Stadt oder einem Aus-
 schuss vorbehalten sind. 
 
(3)   Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates auf den Bürgermeister 

übertragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis 
von Geschäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. 

 
(4)   Der Bürgermeister hat nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu entscheiden, welche 

Angelegenheiten als Geschäfte der laufenden Verwaltung anzusehen sind. 
 
(5)  Sofern nicht zugunsten von Ausschüssen andere Wertgrenzen festgelegt sind, gelten 

als Geschäfte der laufenden Verwaltung alle Geschäftsvorgänge, die im Einzelfall den 
Gesamtbetrag von 25.000 € nicht überschreiten. 

 
(6)  Der Bürgermeister wird ermächtigt 
 

a)   über die gegen Verwaltungsakte der Stadt eingelegten Rechtsmittel oder 
Rechtsbehelfe - insbesondere in beamtenrechtlichen und dienstrechtlichen Ange-
legenheiten - zu entscheiden. 

b)   zur Führung von Rechtsstreitigkeiten, soweit sie Geschäfte der laufenden Ver-
waltung zum Gegenstand haben, und zum Abschluss von Vergleichen bis zum 
Wert des Vergleichs von 25.000 €. Unter Vergleichswert ist nur der Wert des 
echten Nachgebens durch die Stadt Eschweiler zu verstehen, 

c)   über Stundung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und sonstigen Geldforderun-
gen bis zu einem Betrage von 25.000 € unabhängig  vom Stundungszeitraum; 
bei Beträgen über 25.000 € bis zu einem Stundungszeitraum von 6 Monaten zu 
entscheiden, 

d)   Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Geldforderungen bis zu 25.000 € nie-
derzuschlagen oder zu erlassen, 

e)  über die Aussetzung der Vollziehung gem. § 361 Abgabenordnung bzw. § 80 
Abs. 4 Verwaltungsgerichtsordnung bis zu einem Wert von 25.000 € zu entschei-
den, 

f)   über das Vorliegen eines wichtigen Ablehnungsgrundes (§ 29 GO NRW) zu ent-
scheiden, 

g)  die Weisung zur amtsärztlichen Untersuchung bei Unfallausgleich zu erteilen (§ 
35 Abs. 3 BeamtVG), 
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h)  das Einvernehmen der Gemeinde zum Abschluss von Ablösungsverträgen nach 
§ 51 Abs. 6 Bauordnung NRW zu erklären, sofern nicht mehr als 9 Stellplätze 
abgelöst werden sollen, 

i)  Kredite im Rahmen der in der Haushaltsatzung festgesetzten Beträge aufzuneh-
men, worüber er im folgenden Haupt- und Finanzausschuss Kenntnis zu geben 
hat, 

j)   über im Jahresturnus vorzunehmende wiederkehrende Vergaben für den Verwal-
tungs- und Betriebsaufwand in unbegrenzter Höhe nach Maßgabe der jeweiligen 
Haushaltsfestsetzungen zu entscheiden. 

k) über Auftragswerte bis 100.000 € für Bauleistungen und baubezogene Ingenieur-
leistungen nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen und der Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure sowie Aufträge nach der Verdingungsord-
nung für Leistungen, soweit der Rat durch Beschluss keine andere Regelung ge-
troffen hat. Hinsichtlich der Vornahme von Jahresbeschaffungen wird auf § 12 
Abs. 6 Ziffer j) verwiesen. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Hauptsatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die in § 1 Abs. 2 der Hauptsatzung bezeichnete topographische Karte im Maßstab 1 : 25.000 
kann während der Dienststunden im Rathaus, Rathausplatz 1, 52249 Eschweiler, Zimmer 346 
(3. Etage), eingesehen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit Verkün-
dung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Eschweiler vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Eschweiler, 16.12.2005 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
 
  



Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 21. Jahrgang, Ausgabe Nr. 27, vom 22.12.2005 Seite 25 
 
 

139 
 
 

Bekanntmachung 
 
über die Widmung der Erschließungsanlage 
„Hastenrather Schule“ im Bereich der ehema-
ligen Schule Hastenrath für den öffentlichen 
Verkehr. 
 
Die Erschließungsanlage ist endgültig herge-
stellt. 
 
Durch den rechtswirksamen Bebauungsplan 
Nr. 29, 3. Änderung –Schwarzer Weg- sind 
die Grundstücke Gemarkung Eschweiler, Flur 
81 Nrn. 619 und 627, die der Erschließungs-
anlage „Hastenrather Schule“ im Bereich der 
ehemaligen Schule  dienen als öffentliche 
Verkehrsflächen festgesetzt worden. 
 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 
NRW) in der zur Zeit gültigen Fassung wird 
die vorgenannte Erschließungsanlage für den 
öffentlichen Verkehr gewidmet.  
 

 
Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich ge-
schützt. 
 
Entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung wird 
diese Erschließungsanlage als Gemeinde-
straße eingestuft. 
 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung wird die 
Widmung wirksam. 
 
Rechtmittelbelehrung: 
 
Gegen die Widmung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch er-
hoben werden. Der Widerspruch kann schrift-

lich oder zur Niederschrift bei der Bauverwal-
tungsabteilung der Stadt Eschweiler, Rat-
hausplatz 1, 52249 Eschweiler, Zimmer 335, 
erklärt werden. 
 
Eschweiler, 19.12.2005 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
 

Öffentliche Zustellung gem. § 15 Verwaltungszu-
stellungsgesetz (VwZG) 
 
 
 
Der an Herrn Hans–Dieter Monat, derzeitiger Auf-
enthalt unbekannt, gerichtete Bescheid:  
 

Widerspruchsbescheid 
vom 03.11.2005 gegen den Gewerbesteuerbe-
scheid bezüglich der Veranlagung 2003 vom 

17.08.2005 
 
können vom Steuerpflichtigen beim Bürgermeister 
der Stadt Eschweiler, Amt für Finanzen - Steuer-
abteilung -,Zimmer 541/542, Rathausplatz 1, 
52249 Eschweiler 

 
montags bis mittwochs 
und freitags     8.30 bis 12.00 Uhr 
und donnerstags 14.00 bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 15 Abs. 3 VwZG gilt die Mitteilung an 
dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage 
des Aushängens bzw. der Bekanntmachung zwei 
Wochen verstrichen sind. 
 
Eschweiler, 19.12.2005 
 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse 
in den Monaten Januar, Februar und März 
2006 
 
 
Mittwoch, 18.01.2006, 17.30 Uhr, 
  Stadtrat, 
  Rathaus, Ratssaal 
 
Mittwoch, 25.01.2006, 17.30 Uhr, 
  Anregungs- und Beschwerdeaus-
  schuss, 
  Rathaus, Raum 2 
 
Donnerstag, 26.01.2006, 17.30 Uhr, 
  Planungs-, Umwelt- und Bauaus-
  schuss, 
  Rathaus, Ratssaal 
 
Mittwoch, 08.03.2006, 17.30 Uhr, 
  Haupt- und Finanzausschuss, 
  Rathaus, Ratssaal 
 
Donnerstag, 09.03.2006, 17.30 Uhr, 
  Rechnungsprüfungsaus schuss, 
  Rathaus, Raum 7, 
  -nichtöffentlich- 
 
Dienstag,  14.03.2006, 17.30 Uhr, 
  Sportausschuss, 
  Rathaus, Raum 8 
 
Donnerstag, 16.03.2006, 17.30 Uhr, 
  Integrationsrat, 
  Rathaus, Raum 8 
 
Dienstag,  21.03.2006, 17.30 Uhr, 
  Jugendhilfeausschuss, 
  Rathaus, Ratssaal 
 
Mittwoch, 22.03.2006, 14.00 Uhr, 
  Koordinierender Haupt- und  
  Finanzausschuss, 
  Rathaus, Ratssaal 
 
Donnerstag, 23.03.2006, 17.30 Uhr, 
  Planungs-, Umwelt- und Bauaus-
  schuss, 
  Rathaus, Ratssaal 
 
Dienstag, 28.03.2006, 17.30 Uhr, 
  Behindertenbeirat, 
  Rathaus, Raum 8 
 
Mittwoch, 29.03.2006, 16.00 Uhr, 
  Stadtrat, 
  Rathaus, Ratssaal 
 
- Änderungen vorbehalten - 
 
 


